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Der Europäische Rat, das sind die Staats- und Regierungschefs der EU, beschloss 1993 bei seiner 
Sitzung in Kopenhagen Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft. Diese Punkte sind als „Ko-
penhagener Kriterien“ bekannt.

Kopenhagener Kriterien

Bitte lest den Text aufmerksam! 
1. 	 Wie viele Kriterien werden genannt?
2. 	 Um welche Bedingungen handelt es sich? 	
3. 	 Welche weitere (versteckte) Voraussetzung 	
	 wird vom Europäischen Rat formuliert?
4. 	 Nennt Länder, die nicht zur Europäischen 	
	 Union gehören, die diese Kriterien erfüllen 
	 und somit Mitglied werden könnten.
5.	 Meint Ihr, dass es Länder in der EU gibt, die 	
	 diese Bedingungen nicht ausreichend 
	 erfüllen? Begründet Eure Meinung und 
	 versucht, sie mit weiteren Informationen über  
	 die jeweiligen Länder zu untermauern.
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Hier ein Auszug aus dem Beschluss des Europäischen Rates: 

Der Europäische Rat hat heute beschlossen, dass die assoziierten mittel- und osteuropäischen 
Länder, die dies wünschen, Mitglieder der Europäischen Union werden können. Der Beitritt kann 
erfolgen, sobald ein assoziiertes Land in der Lage ist, den mit einer Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen nachzukommen und die erforderlichen wirtschaftlichen und politischen Bedin-
gungen zu erfüllen.
Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muss der Beitrittskandidat eine institutionelle Stabilität 
als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschen-
rechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten verwirklicht haben; sie erfordert 
ferner eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den 
Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten. Die Mitgliedschaft setzt außerdem voraus, dass 
die einzelnen Beitrittskandidaten die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen 
übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungs-
union zu eigen machen können.
Die Fähigkeit der Union, neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Stoßkraft der europäi-
schen Integration zu erhalten, stellt ebenfalls einen sowohl für die Union als auch für die Beitritts-
kandidaten wichtigen Gesichtspunkt dar.

EUROPÄISCHER RAT, KOPENHAGEN 21.-22. JUNI 1993 SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VORSITZES
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/72924.pdf

BEITRITT –
JA ODER NEIN?
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